
 

  

 

 

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

maßgebliche gesetzliche Bestimmungen für >Bauen + Kunst< in Salzburg
 

 

Gesetz über die Förderung der Kultur im Land Salzburg (Salzburger 
Kulturförderungsgesetz)

§ 3 Abs. 3 Bei Bauten des Landes, die öffentlichen Zwecken dienen, ist eine integrierte 
künstlerische Gestaltung anzustreben. Hierbei ist sicherzustellen, dass die künstlerische 
Einflussnahme auf das Bauvorhaben möglichst frühzeitig einsetzt. Die Aufwendungen für die 
künstlerische Gestaltung haben sich an der Bedeutung des Bauwerkes und an der Höhe des 
jeweiligen Aufwandes zu orientieren, wobei als Richtwerte bei Hochbauten rund 2 % und bei 
sonstigen Bauten einschließlich Straßenbauten 1 % der Bausumme gelten. Werden bei 
einzelnen Bauvorhaben diese Richtwerte erheblich unterschritten, finden die nicht 
verbrauchten Mittel bei der künstlerischen Gestaltung anderer Bauvorhaben Verwendung. 
Bauten eines Rechtsträgers, an denen das Land allein oder zumindest überwiegend beteiligt ist 
oder der aufgrund eines Bauträgervertrages für das Land auftritt, sind Bauten des Landes 
gleichzuhalten.

§ 2 Abs. 2 Auch die Gemeinden sollen die kulturelle Tätigkeit in ihrem Gebiet als Trägerinnen 
von Privatrechten fördern. Kulturförderung durch die Gemeinden ist eine Angelegenheit ihres 
eigenen Wirkungsbereiches. Soweit die Bestimmungen dieses Gesetzes in Betracht kommen, 
sollen die Gemeinden dabei diesen entsprechend vorgehen. Förderungsmittel des Landes für 
Bauten der Gemeinden, die öffentlichen Zwecken dienen, sollen nur gewährt werden, wenn 
die Gemeinde zur integrierten künstlerischen Gestaltung der Bauten im Sinn des § 3 Abs.3 
vorgeht. Dies gilt auch in Bezug auf Bauten, die unter sinngemäßer Anwendung des letzten 
Satzes der zitierten Bestimmung Bauten der Gemeinde gleichzuhalten sind.


